



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma
Fische Frische-Logistik GmbH • Alte Landwehr 57 • 33775 Versmold
Geschäftsführende Gesellschafter: Jan-Cedric Fischer / Can Fischer


1. Geltungsbereich

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote der Firma 
Fischer Frische-Logistik GmbH (nachfolgend „die Gesellschaft“).
1.2. Sie gelten sowohl für Leistungen im Bereich Logistik, Lagerung, Transport und Reinigung von Ladungsträgern als auch für den Handel und die Vermittlung von Waren.
1.3. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie von der Gesellschaft ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
1.4. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese AGB als anerkannt.

2. Vertragsgegenstand

2.1. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Logistik, Lagerung, Transport und Reinigung von Ladungsträgern, insbesondere im Lebensmittelbereich.
2.2. Darüber hinaus vermittelt oder verkauft die Gesellschaft Waren im eigenen Namen oder im Auftrag Dritter.
2.3. Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aus dem jeweiligen Vertrag, Angebot oder der schriftlichen Auftragsbestätigung.

3. Angebot und Vertragsschluss

3.1. Angebote der Gesellschaft sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
3.2. Ein Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Leistung zustande.
3.3. Bei der Vermittlung von Waren handelt die Gesellschaft – sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart – nicht als Verkäufer, sondern als Vermittler zwischen den Vertragsparteien.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Sämtliche Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
4.2. Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug fällig, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde.
4.3. Bei Zahlungsverzug ist die Gesellschaft berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie Ersatz weiterer Verzugsschäden zu verlangen.
4.4. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, wenn diese rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

5. Lieferung, Leistung und Gefahrübergang

5.1. Lieferungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Kunden, soweit nichts anderes vereinbart wurde.
5.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs geht mit der Verladung oder spätestens mit dem Verlassen des Lagerstandortes auf den Kunden über.
5.3. Die Gesellschaft ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.
5.4. Liefer- und Leistungsfristen sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart sind.
5.5. Bei höherer Gewalt oder unvorhersehbaren Ereignissen (z. B. Streik, Naturkatastrophen, Lieferengpässen, Transportstörungen, behördlichen Maßnahmen) verlängern sich Fristen angemessen.
5.6. Schadensersatzansprüche wegen Lieferverzug sind ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

6. Mängelrügen und Abnahme

6.1. Der Kunde hat die Ware oder Leistung unverzüglich nach Erhalt zu prüfen.
6.2. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt per E-Mail anzuzeigen. Bei sonstigen Leistungen gilt eine Frist von 3 Werktagen.
6.3. Nach Ablauf dieser Fristen gilt die Leistung als genehmigt.
6.4. Mängel, die weniger als 5 % der gelieferten Ware betreffen, berechtigen nicht zur Reklamation der gesamten Lieferung.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen bleibt die Gesellschaft Eigentümer der gelieferten Ware.
7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr verarbeiten oder weiterveräußern. In diesem Fall tritt der Kunde die daraus entstehenden Forderungen bereits jetzt in Höhe des Bruttorechnungsbetrags an die Gesellschaft ab.
7.3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter ist der Kunde verpflichtet, auf das Eigentum der Gesellschaft hinzuweisen und diese unverzüglich zu benachrichtigen.
7.4. Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere Zahlungsverzug, ist die Gesellschaft berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden zurückzunehmen.
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8. Vermittlung von Waren

8.1. Soweit die Gesellschaft den Verkauf oder Erwerb von Waren vermittelt, schuldet sie die ordnungsgemäße Weiterleitung der Auftragsinformationen, jedoch nicht den Erfolg des vermittelten Geschäfts.
8.2. Die Gesellschaft wird in diesen Fällen nicht Vertragspartner des Kaufvertrages zwischen Verkäufer und Käufer. Sie haftet insbesondere nicht für Lieferzeiten, Mängel, Qualität oder Zahlung aus dem vermittelten Geschäft.
8.3. Für die Vermittlungsleistung steht der Gesellschaft die vereinbarte Provision zu. Ohne ausdrückliche Vereinbarung beträgt die Provision 5 % des Nettokaufpreises.
8.4. Der Provisionsanspruch entsteht mit dem Abschluss des vermittelten Geschäfts und ist unabhängig von der tatsächlichen Lieferung oder Zahlung fällig.

9. Haftung

9.1. Die Gesellschaft haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
9.2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Gesellschaft nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und nur bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.
9.3. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
9.4. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (z. B. Produkthaftungsgesetz).

10. Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen (insbesondere DSGVO). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

11.1. Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist der jeweilige Lagerstandort, im Zweifel der Firmensitz der Gesellschaft.
11.2. Erfüllungsort für Zahlungen ist der Firmensitz der Gesellschaft.
11.3. Gerichtsstand für Kaufleute und juristische Personen des öffentlichen Rechts ist Versmold.
11.4. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Schlussbestimmungen

12.1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform.
12.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
12.3. Diese AGB gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung, abrufbar unter www.fischer-versmold.de 





Stand: Januar 2026
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